
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RUDOLF HUNDSTORFER 
Bundesminister 
 

Stubenring 1, 1010 Wien 
Tel: +43 1 711 00 – 0 
Fax: +43 1 711 00 – 2156 
rudolf.hundstorfer@sozialministerium.at 
www.sozialministerium.at 
DVR: 0017001 
 
 
 

 

 

Frau 
Präsidentin des Nationalrates 
Parlament 
1010 Wien 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 2080/J der 
Abgeordneten Kickl, Dr.in Belakowitsch-Jenewein, Neubauer, Wurm und weiterer Abge-
ordneter wie folgt: 

Vorweg möchte ich die in der Einleitung der gegenständlichen Anfrage enthaltene , sehr po-
lemische Behauptung, das Sonderpensionenbegrenzungsgesetz sei „eine Weiterführung und 
sogar Neueinführung von Pensionsprivilegien für eine abgehobenen Funktionärsschicht in 
Politik, Verwaltung und ausgelagerten Staatsbetrieben“, ausdrücklich zurückweisen. Bei al-
lem Verständnis dafür, dass legistische Vorhaben politisch unterschiedlich bewertet werden 
können, werden hier die Regelungsinhalte des Sonderpensionenbegrenzungsgesetzes genau 
in ihr Gegenteil verkehrt. 

Frage 1: 

Eine Pensionskassenregelung wurde im Jahr 2001 im Bereich der  IEF-Service GmbH im Rah-
men einer Betriebsvereinbarung eingerichtet.  

Im Übrigen bestehen im Bereich meines Ressorts keine weiteren Unternehmen mit Pensi-
onskassenregelung. 

Ergänzend weise ich darauf hin, dass eine beitragsorientierte Pensionskassenregelung für die 
dem Kollektivvertrag unterliegenden Dienstnehmer des Arbeitsmarktservice besteht. Beim 
Arbeitsmarktservice handelt es sich jedoch um einen Rechtsträger des öffentlichen Rechts 
und nicht um ein „Unternehmen“ im Sinne der Anfrage. 
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Frage 2: 

In der IEF-Service GmbH sind zum Stichtag 31. Dezember 2013 insgesamt 89 Personen  
Begünstigte der Pensionskassenregelung. 

Frage 3: 

In der IEF-Service GmbH wurden keine „Direktpensionszusagen“ in die Pensionskassenrege-
lung eingebracht. 

Fragen 4 und 5: 

Bei der in der IEF-Service GmbH eingerichteten Pensionskassenregelung handelt es sich um 
ein „beitragsorientiertes“ und nicht um ein „leistungsorientiertes“ Pensionssystem. 

Frage 6: 

Die Pensionskassenregelung der IEF-Service GmbH wurde mit der Bundespensionskasse AG 
abgeschlossen. 

Frage 7: 

Die IEF-Service GmbH leistet seit Beginn der Pensionskassenvorsorge finanzielle Beiträge in 
Höhe von 0,75 %  der Bemessungsgrundlage. Zum Stichtag 31. Dezember 2013 ist in Summe 
für alle Begünstigten ein Pensionskapital von insgesamt 223.996 € bei der Bundespensions-
kasse AG veranlagt. Der angeführte Gesamtbetrag kann auch Eigenbeiträge und Übertragun-
gen der Begünstigten enthalten. 

Frage 8: 

In die Bundespensionskasse AG wurden keine finanziellen Mittel „nachgeschossen“. 

Frage 9: 

Die Geschäftsführer der IEF-Service GmbH unterliegen derselben Pensionskassenregelung 
wie die übrigen Bediensteten der IEF-Service GmbH (siehe oben zu Frage 7). Da die Pensi-
onskassenleistung die gesetzlichen Pensionsansprüche nicht ersetzen, sondern nur ergänzen 
soll, haben die beiden Geschäftsführer neben der Pensionskassenregelung selbstverständlich 
auch Anspruch auf eine ASVG- bzw. Beamtenpension. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

HBM Rudolf Hundstorfer 
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